
3. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Stadtteil 

Roßlau „Freiflächenphotovoltaikanlage an der Lukoer 

Straße" 

Übersicht über die wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen 

Informationen und Stellungnahmen 

aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange 

Zeitraum: 04. September bis einschließlich 06. Oktober 2023 

Art der vorliegen-
den Information. 

Verfasser/Datum Thematischer Bezug 

Stellungnahmen 
der Behörden und 
sonstigen Träger 
öffentlicher 
Belange 

Landesverwaltungsamt Obere Immissionsschutzbehörde vom 12.09.2023 
- Hinweis auf mögliche Belästigungen durch 

Transformatoren ab einer Nennspannung con 
1.000 Volt 

Obere Naturschutzbehörde vom 29.08.2023 
- Hinweis auf die Beachtung des 

Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht, 
insbesondere in diesem Zusammenhang auf § 19 
BNatSchG i. V. m. dem Umweltschadensgesetz 
(vom 10. Mai 2007, BGBI. Teil I S. 666) sowie auf 
die §§ 44 und 45 BNatSchG. 

 Amt f. Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten 
vom 05.09.2023 

- Hinweis, dass Kompensationsmaßnahmen nicht 
auf Landwirtschaftsfläche geplant werden sollen, 
i.S. § 15 LwG LSA 

- Flurneuordnungsverfahren nach Landwirtschafts- 
anpassungsgesetz (LwAnpG) und/oder 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) sind gegenwärtig 
nicht betroffen 

Landesamt für Vermessung 
und Geoinformationen 
Sachsen-Anhalt vom 
10.08.2023 

- Hinweis auf das Vorhandensein von 
Grenzeinrichtungen (Grenzmarken) im Plangebiet 

- Hinweis auf Ergänzung eines Quellenvermerks auf 
der Planurkunde 

 Untere Denkmalschutzbehörde 
vom 06.09.2023 

Baudenkmalpflege 
- Keine Kulturdenkmale im Geltungsbereich 

Archäologie 
- Die Belange der Archäologie können berührt sein. 
- Verweis auf Stellungnahme des LDA Abt. 

Bodendenkmalpflege 

Umweltbericht als 
Bestandteil der 
Begründung zum 
zur 3. Änderung 
des 
Flächennutzungspl
anes für den 
Stadtteil Roßlau 

 zum Schutzgut Mensch 
- Vorbelastung des Plangebietes für Lärm, Licht und 

Schadstoffe durch benachbarten 
Gewerbestandtort und bestehende Verkehrswege 

- keine Relevanz für Tourismus und 
landschaftsbezogene Erholung 

zum Schutzgut Tiere 
- vorhabenbedingt gering erhebliche 

Beeinträchtigungen für Brutvogelarten 
→ weitgehende Vermeidung der Auswirklungen 

durch vorgesehene Maßnahmen 
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- geringe Beeinträchtigungen für Reptilien durch 
Habitatsflächenbeansprungung 
→ Vermeidung bzw. Kompensation durch 
 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

- durch Bautätigkeit temporär gering erhebliche 
Beeinträchtigungen für Säugetiere und Wirbellose 

zum Schutzgut Pflanzen 
- gering erhebliche Auswirkungen 
→ kompensierbar 

zum Schutzgut Boden/Fläche 
- Es wird nach einer technischen Erkundung (2026) 

von einer vollständigen Beräumung des 
Plangebietes ausgegangen. 

- Verzicht auf Bodenfunktionsbewertungsverfahren 
des Landes Sachsen-Anhalt 

- geringe temporäre Beeinträchtigung für das 
Schutzgut Boden 

- geringe Beeinträchtigung für das Schutzgut Fläche 
durch geringfügige Flächenversiegelung 

zum Schutzgut Wasser 
- Grundwassermessstelle im Plangebiet 
- Oberflächengewässer werden nicht betroffen 
- Keine erheblichen Auswirkungen 

zum Schutzgut Klima/Luft 
- Auswirkungen auf das Schutzgut Klima sind nicht 

zu erwarten (vorbelastetes Umfeld) 
- PVA stellen grundsätzlich einen Beitrag zum 

Klimaschutz dar 

zum Schutzgut Landschafts- und 
Ortsbild/Erholungseignung 
- Beeinträchtigung des Schutzgutes ist nicht zu 

erwarten (vorbelastetes Umfeld) 

zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
- Beeinträchtigung des Schutzgutes ist nicht zu 

erwarten. 

zu fachrechtlichen Schutzgebieten und –objekten 
- Lage im Naturpark Fläming 
- PVA steht den Zielen des Naturparks nicht 

entgegen → keine Beeinträchtigungen 

Fachgutachten Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag vom 08.03.2024 

- nachgewiesene Vorkommen der besonders 
geschützten Arten: Neuntöter, Heidelerche, 
Zauneidechse 

- keine Berührung von Verbotstatbeständen gemäß 
§ 44 Abs. 1 bis 3 bei Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen und Umsetzung der 
CEF-Maßnahmen 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 



 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


